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Anton Florian von Liechtenstein schreibt an Rudolf von Salis, Dompropst in Chur, wegen der Aufhebung der 
Exkommunikation des Verwalters im Fürstentum Liechtenstein. Konz. o. O., 1719 November 24, AT-HAL, 
H 2624, unfol. 
 
[1] [linke Spalte] 
An herrn graffen von Salis1, thumprobsten zu Chur. 
De dato 24. Novembris 1719. 
Wegen der dem hoffcapellan und excommunicirten verwalter geleisten assistenz mit bitte, die 
hoffcaplaney und andere anliegenheiten recommendirt zu haben und zu sorgen, auf daß die 
friedstöhrende pfarrer zur straff gezogen und die excommunication aufgehoben werden möchte. 
 
[rechte Spalte] 
Unsere freundliche dienst und was wir mehr liebs und guts vermögen zuvor. 
Hochwürdig hoch- und wohlgebohrner graff, hochgeehrter herr. 
Unß hatt unser ein angenommen lichtensteynischer hoffcaplan Johann Ulrich Hopp 2  in 
underthanigkeitt angerühmet, was maßen er in besagt unserer hoffcaploney sowohl, alß unsers auff 
eine recht argerliche weyse excommunicirten verwaltters angelegenheitten von euer hochwürden 
bey seiner negstern anwesenheitt in Chur alle gute assistenz empfangen und der mittelst derselben 
endlich die würkliche investitur erhaltten habe. 
Gleichwie unß nun solches zu sonderbarem gefallen und oblipo geraichet, also haben hiemitt 
solches euer hochwürden zu bezeugen und unß hinwider zu allen moglichen dienstgefälligkeitten 
anzubietten nicht ermanglen wollen, mitt dienstfreundlicher bitt, unsere exempte hoffcaplonie und 
andere anligen jderzeitt in guter recommendation zu haltten, in sonderheitt aber die zwischen des 
herrn bischoffen, liebden, und unß durch einige ohnruhige parrer erwekte nachbarliche 
strittigkeitten bey gelegenheitt dergestaltt suchen zu besorgen. Damitt diese aygennüzige und 
friedstohrende köpfe zu wohlverdienter straff gezogen, die wider unßern verwaltter gantz nichtigen 
weyse publiicrte excommunication revocirt und wir in unsern landesfürstlichen juribus [2] ferners 
nicht turbiret werden mögen. Wir seyn hergegen erbietig, mitt ihre liebden dem her bischoff sowohl 
alß dem gesambten löblichen capitul unß soviel immer möglich freundnachbarlich zu betragen, 
und in sonderheitt in der that zu erweysen, wie wir mitt aller æstime verharren. 
Euer hochwürden 
Anton Florian3 
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